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(siehe auch ARB)

Selbstbeteiligung / Auswahl des Rechtsanwaltes

(Gilt nicht in RSV und VSV; 'Beratungs-Rechtsschutz' (Artikel 22 ARB) ausschließ-
lich bei einem vom Versicherer ausgewählten Rechtsberater.)

Für die Produkte für Lohn- und Gehaltsempfänger einschließlich GMRS-
Sonderrisken für Arbeitnehmer sowie im Fahrzeug-RS und Lenker-RS gelten
folgende Wahlmöglichkeiten:

1.	 (SRB 213) Variante mit Selbstbeteiligung: Selbstbehalt 10 % der Schaden-
	 leistung, mindestens 0,13 % der Versicherungssumme (EUR 131.000,-), im 

Straf-RS mindestens 0,25 % der Versicherungssumme. Im D.A.S.EINS-Rechts-
schutz gem. B/7 ERB beträgt der Mindestselbstbehalt 0,2 % der Versicherungs-
summe (EUR 87.333,-), im Straf- Rechtsschutz 0,38 % der  Versicherungs-

	 summe:
	 (Selbstbehalt entfällt, wenn ein vom Versicherer vorgeschlagener Anwalt tätig 

wird, oder im Falle der Interessenkollission).
	 Es gelten die TARIFPRÄMIEN.

2.	 (SRB 017) Variante ohne Selbstbeteiligung:
	 PRÄMIENZUSCHLAG 15 % der Tarifprämie.

Für die Produkte für Firmen, freie Berufe und Gemeinden einschließlich GMRS
(ausgenommen Fahrzeug-RS und Lenker-RS sowie im LA(V) für Betriebe bis 
30 ha) gelten folgende Wahlmöglichkeiten:

1.	 (SRB 223) Selbstbeteiligung auf alle Schadenleistungen: Selbstbehalt 20 % 
	 der Schadenleistung, mindestens 0,25 % der Versicherungssumme 
	 (EUR 131.000,-), im Straf-RS 0,5 % der Versicherungssumme:
	 (Selbstbehalt entfällt, wenn ein vom Versicherer vorgeschlagener Anwalt tätig 

wird, oder im Falle der Interessenkollission).
	 Es gelten die TARIFPRÄMIEN.

2.	 (SRB 227) Selbstbeteiligung auf eigene Kosten: Selbstbehalt 25 % der eigenen 
Kosten, mindestens 0,25 % der Versicherungssumme (EUR 131.000,-), im Straf-
RS 0,5 % der Versicherungssumme:

	 (Selbstbehalt entfällt, wenn ein vom Versicherer vorgeschlagener Anwalt tätig 
wird, oder im Falle der Interessenkollission).

	 PRÄMIENZUSCHLAG 20 % der Tarifprämie.

3.	 (SRB 017) Variante ohne Selbstbeteiligung:
	 PRÄMIENZUSCHLAG 30 % der Tarifprämie.


